
Novelle aus der Zeit der Hexenproceſſe. Das mannhafte Eintreten des Jeſuiten
riedriü von Spee bei Bekämpfung des unſeligen Hexenwahnes ird gut
beleuchtet.

Martin, der Prophe von Wittenberg. Eine Erzählung aus der
Revolution des Jahrhundertes für das eutſche Volk Von Georg Ewers
Vehberg un Osnabrück. 1893 8⁰ 42 rei broſch 3.— gebd. M 3.75
Der bekannte Convertit Ewers will eine populäre Darſtellung des gewaltigen
Umſturzes geben, der ſich In Deutſchland auf religiöſem, politiſchem und ſocialem
Gebiete auf Anſtiften Luthers vollzogen hat Das vorliegende erk ſoll für das
gewöhnliche ol das ſein, was das dreizehnbändige Werk desſelben Verfaſſers
für Studierte iſt; nach ſeiner ganzen Anlage möchten wir eS aber do QAu
mehr für Geſchichtskundige empfehlen; daſs der Nachwei geliefert iſt,
ungeheuren Schaden Luther dem eutſchen Volke zugefügt hat, muſs anerkennend
hervorgehoben werden; ſon eiden manche Stellen an Weitſchweifigkeiten und
ſtiliſtiſchen Härten.

Die alte und neue Welt. Illuſtriertes katholiſches Familienblatt.
Benziger &C Om. in Einſiedeln. Fol Jahrgang 1893 Hefte JahrgangDeutſcher Qa u In Wort und Bild Puſtet un Regensbur
20 Jahrgang 1894. Wir aben chon im Hefte 1892— (Seite 852) dieſe
beiden Familien ⸗Zeitſchriften aufs beſte mpfohlen; desgleichen Iun unſerem
Referate Üüber Belletriſtik beim Linzer Katholikentage 1892; mit freudigem Stolze
onnten wir hinweiſen auf dieſe durch Inhalt und Ausſtattung ſo hervorragenden
Erzeugniſſe belletriſtiſcher Literatur. Jahrgang 1894 E ſich ſeinen Vorgängern
ebenbürtig an die eite, weshalb wir ſie wiederholt empfehlen und entſchieden
erklären, daſs es 8 unverantwortlich iſt, wenn katholiſche Familien mit Ueber⸗
gehung dieſer vorzüglichen Blätter das Freimaurerorgan „Gartenlaube“ und
ähnliches kaufen.

U Jahrbuch für die Jugend zur Unterhaltung und Be
lehrung, herausgegeben von Hermine Proſchko ahrgang 400 Mit
einer Menge ſchöner Illuſtrationen. „Leykam“ un Graz egant gebunden. Für
vornehmere Kreiſe und beſonders für Mädchen eine ülle unterhaltenden und
um Theile auch belehrenden Leſeſtoffes, beſtehend aus Erzählungen, Gedichten,
Sinnſprüchen, Räthſeln, Märchen und einer dramatiſchen, gelungenen Arbeit der
Herausgeberin; tüchtige Kräfte, Ferdinand Zöhrer arbei an dem Buche,
welches den Vorzug hat, daſs * namentlich der öſterreichiſchen Jugend angepaſst iſt
und deren atriotiſche Geſinnungen 3u wecken ſucht. Ausdrücke, wie „göttliche“
atur, „wunderbar arte“ Frauenhand haben wir nicht

tr m In illuſtriertes Lehr und Lernmittel für ort
bildungsſchulen und Um Selbſtunterrichte der chriſtlichen ugend, herausgegeben
vom katholiſchen Erziehungsverein von Vorarlberg. Jahrgang. Zwölf Hefte.Preis 72 kr Ein vorzügliches Mittel zur Fortbildung austretender Volks⸗ ud
beſonders Bürgerſchüler, Lehrlinge U dgl In angenehmer Weiſe werden ſie
mit dieſer billigen und netten Zeitſchri eine Menge praktiſcher, geſchicht⸗licher, 22— 8 U. Kenntniſſe ſich erwerben.

Paſtoral⸗Fragen und Jälle
(Bedingte Taufe eines Erwachſenen.) Ein

jähriges Kind chriſtlicher Eltern, noch nicht getauft, wird überfahren
und ieg mehrere Tage lang bewuſstlos darnieder. Was hat der

Der Jahrgang von „Alte und Welt“ erſcheint Iu be.
deutend vergrößertem Formate; auch der Inhalt iſt entſprechen erweitert und
ſehr gut gewählt. Prei iſt derſelbe wie früher 6.—

7*
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che zu un antworte kurz Sobald ernſteherzugerufene Geiſtli
Todesgefahr vorliegt, Qufe man das Kind bedingungsweiſe, und zwar
Uunter der Bedingung: 81

Begründung. Das Heilsmittel der aufe iſt ver⸗

en weil * vielleicht dem Kinde 48 ewige Seelenheil ſichert
und deſſen Erreichung nöthig iſt; die aQufe iſt aber be⸗
dingungsweiſe zu penden, weil 8 zweifelhaf iſt, ob ſie giltigerweiſe
geſpendet werden kann; die Bedingung darf nicht lauten 581
dispositus“, ondern „Si CADAX denn die Fähigkeit zum giltigen
Emp ang kann vorliegen ohne die genügende Dispoſition für die
volle Wirkſamkeit des Sacramentes, iſt aber das Sacrament nur

giltig empfangen, ſo 11 in 1 desſelben bei ſpäter etwa ein⸗
tretender Dispoſition die Wirkamkeit des Sacramentes thatſächlich
noch Eln

Die Giltigkeit der auſfe nämlich äng bei dief inde,
welches ſeinem Alter nach ſchon zum entwickelten Vernunftgebrauche
gekommen iſt, von dem etwa ſtattgehabten poſitiven illen, getauft
zu werden, ab; nur die noch nie zum Vernunftgebrauch gekommenen
menſchlichen Weſ können auf remden Willen hin giltig getauft
werden. Ob dieſer Wille, die Taufe zu empfangen, In der That
vorgelegen hat, wird praktiſch in etwa zweifelha bleiben, alſo ebenſo
weifelhaft die Möglichkeit einer giltigen aufe; doch darf mit Wahr⸗
ſcheinlichkeit, 10⁴ mit großer Wahrſcheinlichkeit das Vorhandenſein
dieſes illens angenommen werden, darum die Befugnis und ogar
die eine edingte Qufe vorzunehmen. Würde nämlich die
Qufe unterbleiben und das Kind ſo wegſterben, dann waäre ES ohne
allen Zweifel für den Himmel verloren, falls ‘S nicht einen über⸗
natürlichen Act der vollkommenen lebe ott erweckt ätte; mit
dieſem Ausſchluſs vom Himmel würde die poſitive Verwerfung zur
ewigen Höllenpein Im vollſten Sinne des ortes verbunden ſein,
wenn das Kind etwa eine perſönliche ere Sünde ollte egangen
aben was In jenem CV durchaus nicht Unmögliches iſt
Urde aber die Quſe geſpendet, ſo würde freilich auch bei der
Unterſtellung ihrer Giltigkeit damit da ewige Seelenheil des Kindes
noch nicht abſolut geſichert, aber doch icherer geworden ſein
Die rechtfertigende Gnade und die dieſelbe geknüpfte Anwartſchaft
auf den Himmel würde kraft der aufe dem unde für den Fall
ſofort zutheil, wenn * ne dem en getauft zu werden irgendwie
einmal aber wenigſtens nach der letzten etwa begangenen Tod⸗
unde einen Act wahrer übernatürlicher, wenn auch unvollkommener
Reue und die dazu nothwendigen (te des Glaubens die weſent⸗
ichſten Glaubensſtücke und der anderen theologiſchen üugenden erweckt

ES dieſe nicht erweckt, würde aber noch vor dem ode
In einem lichten Augenblicke, der von anderen ganz unbemerkt leiben
mag, ieſelben erwecken, ſo würde ann jene beſeligende Wirkung
des Taufſacramentes nachträglich eintreten. Natürlich wird hierbei
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unterſtellt, daſs na der vollzogenen Taufe keine Todſünde be⸗
gangen iſt wäre dies der Fall, ſo könnte leſe nur durch voll⸗
ommene Reue, oder durch wenigſtens unvollkommene Reue und
iltige ſacramentale Losſprechung, geſühnt werden.

mag 10⁴ 1e nach dem ſtattgehabten Unterricht für die that⸗
ächliche Verwirklichung jener erforderlichen (te eine größere oder
geringere Wahrſcheinlichkeit prechen alle Wahrſcheinlichkeit iſt
auch dann nicht ausgeſchloſſen, enn das Kind zur Claſſe der hoch
gradig Verwahrlosten gehörte. Denn geboren von chriſtlichen Eltern,
aufgewachſen In chriſtlicher Gegend, hat ern Kind bon neun Jahren
wohl ohne Zweifel von den allernothdürftigſten chriſtlichen Wahr⸗
heiten gehört; zudem dürfen wir den wichtigen Factor der göttlichen
Gnadenhilfe nicht außeracht laſſen und den allgemeinen göttlichen
Heilswillen, der alle Menſchen, ſo weit PS ott iegt, zum elle
führen will und deshalb zur Zeit der Todesſtunde mit beſonderer
ilfe bereit ſein Eg Aus allem dieſem chließe ich auf die
Berechtigung und unter dieſen Umſtänden auf die Pflicht zu taufen.
Dieſe Berechtigung und Pflicht iſt für den katholiſchen Geiſtlichen
zuvörderſt betreffs der Kinder ſeiner katholiſchen Pfarrangehörigen
vorhanden. Allein bei ſichtlicher Todesgefahr, eine Wieder⸗
herſtellung des Kindes nicht zu hoffen iſt, würde eS keinen weſent⸗
en Unterſchied machen, ob eS ſich ein Kind katholiſcher oder
akatholiſcher Eltern handelt, falls man annehmen kann, daſs da
ind ſelbſt In Glauben irgendwie die chriſtliche aufe de⸗
wünſ habe oder wünſche; Gewiſsheit iſt auch darüber nicht
erforderlich.

jener ſo ertheilten Quſfe wäre  . 4 natürli die Thätigkeit
des katholiſchen Geiſtlichen (ein QAte müſste im Nothfall ebenſo
andeln abgeſ

oſſen für den Fall, daſs das Kind nicht wieder
wahrnehmbar zum Bewuſstſein ommt, ondern in dieſem Uſtande
dahinſtirbt. Nur dies Eine waäre nicht zu unterlaſſen, der Verſuch
nämlich, dem vielleicht nur ſcheinbar bewuſstloſen unde von Zeit
3 Zeit die (te des Glaubens die nothwendigſten Heilswahrheiten,
der Hoffnung, Liebe und bollkommenen Reue vorzubeten, ſo das
ewige Heil nach Möglichkeit mehr 3 ſichern

Zu erörtern bleibt jetzt nur, was zu geſchehen habe, falls
nach vollzogener Aufe das In wieder den Gebrauch ſeiner Sinne
und die Vernunftthätigkeit rlangt Für dieſen Fall müſste, falls
Gefahr In Verzug legt, die eR orge darauf gerichtet ſein, die
his da zweifelhaft gebliebenen übernatürlichen Acte der theologiſchen
Tugenden unzweifelhaft und er mit dem Kinde 3u erwecken; alſo
den wahren Glauben die nothwendigſten Glaubensſtücke, über⸗
natürliche Hoffnung, Reue und auch einen Aet vollkommener lebe
Den letzten Zuſatz mache ich, eil auf dieſe Weiſe das ewige Seelen—
heil In Sicherheit gebracht würde ſelbſt für den Fall, daſs die Qufe
aus Mangel der genügenden Intention des inde ungiltig e⸗
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blieben wäre Alsdann müſste das Kind ſofort befragt werden,
darüber Aufſchluſs zu erhalten, ob eS jemals den poſitiven Willen
gehabt und dieſen unbedingt feſtgehalten habe, ſich taufen zu laſſen

ſich dieſes als unzweifelhaft heraus, dann iſt die Qufe
unzweifelhaft giltig und eS iſt ni mehr 3 thun, als en
die Supplierung der Ceremonien. Bleibt aber dieſer Wille zweifelhaft,
ſo muſs bedingungsweiſe zur Wiederholung der Qufe geſchritten
werden, und zwar bei fortdauernder Lebensgefahr unbedenklich ofort
mit der Bedingung „581 nondum baptizatus“. ine bedingungs⸗
doſ Wiederholung der Quſe kann kaum möglich werden; denn ſelbſt
die Verneinung des Kindes, 16 einen poſitiven Wunſch nach der Taufe

abt aben, würde kaum 1e die Gewiſsheit geben, daſs nicht
doch einſchluſswei ein ſolcher Wille vorgelegen habe Nur der poſitive
Wille, nicht getauft zu werden oder etwa ſich ſpäter erſt ſchlüſſigmachen, ob man dem Chriſtenthum ſich anſchließen wolle oder ni t,
würde den geſchehenen aufritu als zweifellos ungiltig darthun.
Doch bei einem uInde chriſtlicher Eltern kann mit dem ETY von
(Un Jahren eine olche eligiöſe Verkommenheit oder ausgeprägte
Bosheit ſchwerlich angenommen werden. Läge aber dieſe thatſächlich
or, dann dre reilich zuerſt eine gründliche, enn auch Urze
Belehrung und die orge für eine durchgreifende Sinnesänderung
vonnöthen, und nach der erforderlichen Vorbereitung die bedingungsloſe
Wiederholung der Taufe

Exaeten (Hollan Aug E  m
II. (Eheabſchluſs auf dem Sterbebette.) Im De⸗

cember 1893 and durch die competente römiſche Congregation eine
Eheangelegenheit, ber we ungefähr zwo ahre lang ver⸗
ſchiedenen kirchlichen Tribunalen verhandelt worden war, ihre end⸗
iltige Entſcheidung. Gewinnt dieſer Fall ſchon durch die ange
Verhandlungszeit und Urch die verſchiedenen Urtheile kirchlicher
Ehegerichte Ern eigenartiges V

ntereſſe, ſo erſcheint noch intereſſanter
durch die ſpeciellen mſtände, den eabſ

uſs begleiteten,
und eil un der endgiltigen Löſung dieſes Caſus mehrere Fragen
von Bedeutung eine ſcharfe Beleuchtung erfahren, ſo werden die
verehrten Leſer der Quartalſchrift hoffentlich nicht ungehalten ſein,
wenn derſelbe ziemlich ausführlich mitgetheilt ird

Ein gewiſſer Emmanuel D., Aus Barcelona m Spanien ge⸗
bürtig, rief am September 1876 harter Behandlung,
we ihm von ſeiner Mutter zutheil wurde, den richterlichen ——

und bat, man mob ihn Uunter die Vormundſchaft des Ro⸗
ſendo P., ſeines erwandten, oder irgend einer andern Perſon,
we der Behörde genehm wäre, ſtellen. Sein Wunſch wurde ET:·
füllt Während nun Emmanuel Im auſe des Roſendo wohnte
und ſeinen Studien oblag, faſste ETL eine leidenſchaftliche Zuneigung
zur Tochter des Hauſes mit Namen Carmela und 1881 ſchon


